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Iî

men und Ausgaben zn halten. Die besondern Rech-

inmgm der Einnahmen und Ausgaben durch die Be-
beschriften der Mumzipaiitâèen unterstûzt, werden
ihr von den Statthaltern zur Untersuchung vorge-
legt. Sie giebt dem gesezgebenden Körper Nachrichr
von den Mißbrauchen, Veruntreuungen, und allen
Fallen von Verantwortlichkeit, die sie in dem Laufe
ihrer Geschäfte entdeckt. Sie schlagt ihrerseits -die
dem Vortheile der Republik angemessene Maaßregeln
vor.

94. Das Nationalschazamt siebt unter der un-
mittelbaren Besorgung der vier Schazmeister.

95. Sie besorgen den Eingang aller National-
cinkimfte und die Auszahlungen aus dem National-
schazamt.

96. Sie können keine Auszahlungen machen,
ausser auf einen Beschluß der Gesezgebung, eine in
derselben Folge ausgesieilte Verordnung des Vollzie-
kungsraths, und endlich die Unterzeichnung des

Staatsralhs, in dessen Fach die Ausgabe gehört.
Das Gesetz bestimmt die Weise der Auszahlung der

den gesezgebenden Rächen und dem Regierungsrath
angewiesenen Sun-men.

97. Sie legen den gesezgebenden Räthen jedes
Jahr über alle Einnahmen und Ausgaben, und
über den Anstand des Nationalschazes Rechnung ab.

Diese jahrlichen Rechnungen werden durch den Druck
bekannt gemacht.

98. Die Schazmeisier des Nationalschazamtes
stehm unter der beständigen Aufsicht zweier aus dem
Mittel jedes Raths gewählter Aufseher des National-
schazes, die alljährlich erneuert werden, und nur
nach einem Jahr wieder wählbar sind.

99. Diese Aufscher des Nationaischazes sollen
all g Monaw den gesezgebenden Räthen in ge-
schiossencr Sitzung einen Bericht über den Austand
des Nationaischazes vorlegen, und zugleich verpflich-
tet seyn den Gang der Geschäfte in der Centrslver-
waltuug zu beobachtn.

(Die Fortsetzung folgt.)

V 0 l l z i e h u n g s a u s s ch u ß.

Der Vollziehungsausschuß, nach Anhörung sei-
nes Kriegsministers über den uneigentlich beigelegten
Titel des Generals an die Stelle jenes eines Jnspck-
tors der M-sitzen — über ihre, durch den Beschluß vom
7. Sepk.1798 bestimmte Gehalte— über jene endlich, so
durch den Beschluß vom 24. Der. des nemlichen Iah-
res/benQuartiercommani-anten und Trüllmeistern zuer-
kannt worden sind, welche aber nur für ein Jahr
bewilligt waren,

beschließt:
Art. 1. Die ehmaligen Generalinspektoren der

Kantone werden in Ankunft Inspektoren der Milchen
des Kantons von genannt werom.

2. Der Gehalt von 1000 Franken jahrlich, weft
cher ihnen durch den Beschluß vom 7. Sept. nur
für ein Jahr zuerkannt worden ist, wird für das s

Jahr 1800 beibehalten.
3. Die für ausserordentliche.Organisationskvsten

bewilligte Summe, wird fur .das gegenwartige Jahr
nicht bezahlt werden.

4. Um aber die Inspektoren für Schreib- und

Correspondenzkösten zu entschädigen, wird ihnen auf

jedes Bataillon monatlich Franken zuerkannt.
5. Die durch den Beschluß vom 24. December

1798 denen O.uartiercommandanten und Trüllmeistern
bestimmte Besoldung, zu 400 Fr. den erstem, und

18 Fr. den leztern, ist bestätigt.
6. Ausser den oben bestimmten Besoldungen

und Entschädnlssen wird keine Rechnung, welche Äi
^

nennung sie auch haben mag, angenommen.
7. Um ohne Kosten die Mittheilung der Befehle

zu befördern, weiche die Inspektoren den Q»artitt-
commandanten, und diese den Trüllmeistern zukoms

men machen, wird eine Correspcndenz von einer Ge-

meinde zur andern errichtet werden, welche die Re-

serve, die ohnebieß selten zum Dienst gerufen wirb,
zu versehen gehalten seyn soll.

s. In Folge des vorhergegangenen Artikels wer»

den die Trüllmeister in jeder Gemeinde einen Solda-
ten aus der Reserve ernennen, welcher Tag und Nacht
bereit seyn muß, die Befehle an die Trüllmeister der

benachbarten Gemeinden zu tragen; die Inspektoren -

und Quartier-Commandanten werden diese Conespon-

denz-Ketten auf solche Art einrichten, daß sie von

Gemeinde zu Gemeinde nicht unterbrochen sey, und

daß die Befehle mit Beschleunigung an ihren Ve-

stimimmgsort gelangen.
s. Die Soldaten der Reserve, welche sich frei-

willig als Ordonnanzen zu dieser Corresponde»; an-

bieten würden, sollen von allem Militärdienst, so wie

von dem Exerzieren enthoben seyn. i

iu. In den Gemeinden, wo sich kein Freiwilii-
ger finden wird, ernennen die Trüllmeister die Sol-
baten der Reserve zur Correspvndenz nach der Dienst-

Liste, ohne daß sie jedoch auf tie im vorigen Artikel
erwähnte Ausnahme Anspruch machen können.

11. Dem Kr-egsministcr ist die Vollziehung fts
gegenwärtigen Beschlusses aufgetragen.

Bern den Z«. Jenner isoo.

Der Präsident des Vollziehungsausschussesi

Unt rz. Dolder.

Für den Vollz. Ausschuß, der Gen. Sece.

Unter;. Mousson.
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